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§ 62 B-KUVG Krankenbehandlung
 B-KUVG - Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Die Krankenbehandlung umfaßt:

1. 1.ärztliche Hilfe;

2. 2.Heilmittel;

3. 3.Heilbehelfe und Hilfsmittel

2. (2)Die Krankenbehandlung muß ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das Maß des Notwendigen

nicht überschreiten. Durch die Krankenbehandlung sollen die Gesundheit, die Dienstfähigkeit und die Fähigkeit,

für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wiederhergestellt, gefestigt oder

gebessert werden. Die Leistungen der Krankenbehandlung werden, soweit in diesem Bundesgesetz nichts

anderes bestimmt wird, als Sachleistungen erbracht.

3. (3)Kosmetische Behandlungen gelten als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer oder

funktioneller Krankheitszustände dienen. Andere kosmetische Behandlungen können gewährt werden, wenn sie

der vollen Wiederherstellung der Dienstfähigkeit förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind. Als Leistung

der Krankenbehandlung gilt auch die Übernahme der für eine Organtransplantation notwendigen Anmelde- und

Registrierungskosten bei einer Organbank.

4. (4)Angehörigen, die sonst einen gesetzlichen Anspruch auf Krankenbehandlung haben, steht kein Anspruch auf

die Leistungen der Krankenbehandlung nach diesem Bundesgesetz zu.

5. (5)Befindet sich ein Versicherter (Angehöriger) in Anstaltspflege, so besteht für diese Zeit kein Anspruch auf

Leistungen der Krankenbehandlung, soweit die entsprechenden Leistungen nach dem Bundesgesetz über

Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, im Rahmen der Anstaltspflege zu gewähren sind.

6. (6)Die Versicherungsanstalt hat die für eine Organtransplantation notwendigen Anmelde- und

Registrierungskosten als Leistung der Krankenbehandlung zu übernehmen. Der entsprechende Betrag wird an

den gezahlt, der diese Kosten getragen hat. Das Nähere wird unter Bedachtnahme auf die im Einzelfall

vorliegenden besonderen Erfordernisse des Anmelde- und Registrierungsverfahrens in der Satzung geregelt;

dabei kann die Versicherungsanstalt unter Bedachtnahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit auch eine

Obergrenze für die Übernahme der Anmelde- und Registrierungskosten vorsehen.
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